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In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:
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Sabine Küch
02.08.2005 12:11

Ein fröhliches Hallo aus Hamm.  :kopfkratz:

Ist bei einer englischen Limited, diese auch der Konzessionsträger?
Bei meinem aktuellen Fall hat der Geschäftsführer der Limited eine Erlaubnis nach § 34.
Aber eigentlich bräuchte diese doch auch selber die Erlaubnis oder?

Hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fall.

Gruß

aus Hamm

Sabine Küch   :brief:

René Land
02.08.2005 13:48

Hallo Frau Küch,

da die Limited nach der aktuellen Rechtsprechung nun auch in Deutschland eine
eigene Rechtsfähigkeit besitzt, ist sie als Gewerbetreibende zu betrachten. Sie bedarf
somit auch selbst der Erlaubnis, wenn sie ein erlaubnisbedürftiges Gewerbe ausübt.

Im vorliegenden Fall wäre jedoch in betracht zu ziehen, ob ggf. mit einem verringerten
Prüfungsaufwand (verringerten Gebühr?) gearbeitet werden kann, da der (alleinige?)
gesetzliche Vertreter der Ltd. ja bereits hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit erfolgreich
geprüft wurde.

Freundliche Grüße

R. Land

Sabine Küch
02.08.2005 14:05

Hallo Herr Land,

das hört sich gut an. 
Damit hat sich das Bauchgefühl doch bestätigt.
Danke schön.

Gruß

Sabine Küch

 :danke:
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